
Technikausleihe
Zwischen

CIA-Spandau
Medienkompetenzzentrum
Räcknitzer Steig 10
13593 Berlin als Vermieter

und

als Mieter

§ 1 Mietgegenstand

Vermietet wird: 

Hersteller / Modell

Zubehör

§ 2 Mietdauer

Das Mietverhältnis beginnt am ________________
Das Mietverhältnis endet am __________________

§ 3 Mietpreis

Für das Mietverhältnis wird keine Miete vereinbart sofern die Vereinbarung mit 
einer Schule oder Jugendeinrichtung getroffen wird.

§ 4 E igentumsrecht 

Die Mietsache bleibt Eigentum des Vermieters. 

§ 5  Prüfung der Mietsache 

Beanstandungen über Mängel an der Mietsache können nur bei der Übernahme 
derselben geltend gemacht werden. Sofern schriftlich nicht anders festgehalten, 
hat der Mieter alle Mietgegenstände in gebrauchsfähigem Zustand erhalten. 

§ 6 Sorgfaltspflicht 

Die Mietgegenstände sind sorgfältig und sachgemäß zu behandeln. Allfällig 
entstandene Mängel und Defekte sind zu melden. 

§ 7 Haftung 

Der Mietgegenstand wird auf Gefahr des Mieters transportiert, gelagert und 
betrieben. Versicherung des Mietgegenstands ist Sache des Mieters. Der Mieter 
haftet für entstandene Schäden. Für nicht juristische Personen ist der Nachweis 
einer Privathaftpflichtversicherung Voraussetzung für die Technikausleihe.

                                                                                                                                  
Mieter Vermieter

Medienkompetenzzentrum

CIA-Spandau

Räcknitzer Steig 10
13593 Berlin-Spandau

Telefon: 030 364 04 127
Mobil : 0157 563 818 76

Mail : info@cia-spandau.de 
Web : www.cia-spandau.de

Ansprechpartner/in:

Julia Hoffmann
julia.hoffmann@cia-spandau.de

Johannes Wiener
johannes.wiener@cia-spandau.de

Träger
Staakkato Kinder und Jugend e.V. 
gemeinnütziger Verein
Steuernummer: 27/677/54621

gefördert von:
Jugendnetz Berlin
Bezirksamt Spandau

Mitglied bei:
jugendnetz-berlin.de
comp@ss Deutschland
LAG Medienarbeit Berlin
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